
Behandlungsvertrag mit Datenschutzvereinbarung (DSGVO) (Version 1.1) 

zwischen 

Heilpraktiker & Osteopath 

Leopold Schulze | Bergstr. 10 – 91347 Aufseß 
 
(Der Ort der Behandlung kann von der oben genannten Praxisanschrift abweichen. Dies gilt 
insbesondere für die Nutzung von Behandlungsräumen in anderen Praxen sowie für 
Hausbesuche) 
 

und 

 

Name, Vorname           ……………………………………………………………………………...… 

Geburtsdatum              ………………………………………………………………………………… 

Anschrift                       …………………………………………………..……………………………. 

E-Mail & Telefon           …………………………………………………….…………………………. 

Kostenträger/ Zusatzversicherung/ Beihilfe/ weitere Anmerkungen               

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand dieses Vertrages ist eine naturheilkundliche, osteopathische Behandlung des Patienten/in 
einschließlich der dazu notwendigen Diagnostik- und Therapieverfahren. Es ist die Sorgfaltspflicht des 
Patienten/in, alle Unterlagen mitzubringen, die von differenzialdiagnostischem Nutzen für die 
osteopathische Behandlung sind. 
 

§ 2 Patientenaufklärung zur Osteopathie & Chiropraktik 

Die Aufklärung über Art, Umfang, Ziele, mögliche Risiken sowie Grenzen der osteopathischen und 
chiropraktischen Behandlung erfolgte mündlich im persönlichen Gespräch. Darüber hinaus wurde dem 
Patienten die Patientenaufklärung im Rahmen der Terminbestätigung digital zur Verfügung gestellt. 
Die Aufklärung ist zudem jederzeit auf der Website der Praxis einsehbar und liegt in den 
Praxisräumen zur Einsicht aus. Sie ist außerdem diesem Behandlungsvertrag angehängt. Der Patient 



bestätigt, ausreichend Gelegenheit zur Kenntnisnahme der Aufklärungsinhalte sowie zur Klärung 
offener Fragen erhalten zu haben. 

§ 3 Honorar, Behandlungsdauer 

Die Behandlungsdauer beträgt regelmäßig 60 Minuten und erfolgt gemäß Patientenrechtegesetz nach 
anerkannten fachlichen und therapeutischen Standards.   

Als Honorar wird ein Betrag von € 119  vereinbart, gemessen an der Behandlungsdauer von 60 Minuten. 
Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem Behandlungsverlauf. Die tatsächliche 
Rechnungssumme richtet sich nach der tatsächlichen Behandlungsdauer. Die Gebühr für Hausbesuche 
wird individuell nach Anfahrtsweg und Fahrzeit berechnet.  

Die Honorarabrechnung für Privatversicherte erfolgt grundsätzlich nach der Gebührenordnung für 
Heilpraktiker. 

Das Honorar ist unmittelbar fällig und innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung zu zahlen.
            
  

§ 4 Aufklärung / Hinweise 

(1) Die Behandlung ersetzt eine ärztliche Diagnose und Therapie nicht vollständig. Sofern ärztlicher Rat 
erforderlich ist, sei es aufgrund der Art der Erkrankung oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften, wird 
sofort eine Weiterbehandlung durch einen Arzt/eine Ärztin veranlasst.  
 
(3) Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) übernehmen nur teilweise oder keine 
Behandlungskosten von Heilpraktiker/innen. 
  
(4) Versicherte bei privaten Krankenkassen mit Voll- oder Zusatzversicherung können einen 
Erstattungsanspruch ihrer Behandlungskosten gegenüber ihrer Versicherung haben. Der 
Erstattungsanspruch gegenüber einem Kostenträger ist vor Beginn der Therapie von dem Patienten/der 
Patientin eigenverantwortlich zu klären und durchzuführen.  
   
(5) Die Erstattungen der PKV oder ggf. der staatlichen Beihilfe sind in der Regel auf die Sätze des 
Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker beschränkt. Etwaige Differenzen zwischen den Beträgen aus 
dem Gebührenverzeichnis und dem vertraglich vereinbarten Heilpraktiker-Honorar sind von dem 
Patienten/der Patientin zu tragen. Die Ergebnisse sämtlicher Erstattungsverfahren haben keinen 
Einfluss auf das vereinbarte Heilpraktiker-Honorar. Der Honoraranspruch des Therapeuten/der 
Therapeutin ist von dem Patienten/der Patientin unabhängig von jeglicher Versicherungsleistung 
und/oder Beihilfeleistung in voller Höhe zu begleichen.   

(6) Der Rechnungsbetrag ist unabhängig von der Höhe der Erstattung durch Ihre Krankenversicherung/ 
Beihilfe/ Zusatzversicherung zu leisten. Bitte informieren Sie sich VOR der Behandlung über eine 
mögliche Erstattung durch Ihre Krankenkasse. 

 

§ 5 Ausfallhonorar 

Versäumen Patient/innen einen fest vereinbarten Behandlungstermin, schulden Sie dem 
Heilpraktiker/der Heilpraktikerin ein Ausfallhonorar in Höhe des Betrages, der dem für den Termin 
reservierten Zeitfenster entspricht. Dies gilt nicht, wenn Patient/innen mindestens 24 Stunden vor dem 
vereinbarten Termin absagen oder ohne ihr Verschulden am Erscheinen verhindert waren. Der 
Nachweis, dass kein Schaden oder nur ein wesentlich niedrigerer entstanden sei, bleibt hiervon 
unberührt, ebenso der Nachweis eines höheren Schadens durch den Heilpraktiker/die Heilpraktikerin. 



Eine Kürzung der Behandlungszeit aufgrund privater Gründe des Patienten/in bedingt keine Kürzung 
des zu leistenden Honorars. 
 

§ 6 Schweigepflicht 

Alle Mitarbeiter/innen unterliegen der Schweigepflicht. Im Falle eines Auskunftsersuchens z.B. durch 
Kostenträger, Bezugspersonen oder Arzt/Ärztin muss der/die Heilpraktiker/in schriftlich durch den 
Patienten/die Patientin von der Schweigepflicht entbunden werden. 

 

§ 7 Aufklärung, Einwilligung und Wahrung der Intimsphäre bei osteopathischer Behandlung 

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass die osteopathische Behandlung manuelle Untersuchungen und 
Techniken am gesamten Körper umfasst. Diese können – soweit therapeutisch erforderlich – auch 
Berührungen im Bereich von Bauch, Brustkorb, Becken, Gesäß sowie angrenzenden Körperregionen 
einschließen. 
Der Behandelnde erläutert die jeweiligen Untersuchungsschritte vor Durchführung. Ich habe jederzeit 
die Möglichkeit, Fragen zu stellen sowie meine Einwilligung ganz oder teilweise zu verweigern oder mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 
Die Behandlung erfolgt unter Wahrung meiner Intimsphäre. Es werden ausschließlich die für die 
Untersuchung und Behandlung notwendigen Körperbereiche behandelt und stets angemessen 
abgedeckt. 
Mir wurde angeboten, bei Untersuchungen oder Behandlungen an sensiblen Körperregionen eine 
weitere Person (Begleitperson oder Praxispersonal) hinzuzuziehen. Dieses Angebot kann ich jederzeit 
annehmen. 
Ich bestätige, dass ich über Art, Umfang und mögliche Berührungen der osteopathischen Behandlung 
aufgeklärt wurde und in diese einwillige. 
Die Behandlung von minderjährigen Patienten erfolgt ausschließlich im Beisein mit einem 
Erziehungsberechtigten. 
 
 

§ 8 Gerichtsstand 

Meinungsverschiedenheiten sollten gütlich beigelegt werden. Beschwerden, Gegen-vorstellungen oder 
abweichende Meinungen sollten immer schriftlich der anderen Partei vorgelegt werden. Bei 
Meinungsverschiedenheiten aus dem Behandlungsvertrag, die trotz beiderseitigen Bemühungen nicht 
gütlich beigelegt werden, ist der Gerichtsstand die Praxisanschrift. 
 

§ 9 Schlussbestimmungen 

Für diesen Behandlungsvertrag, bzw. dessen Durchführung gilt ausschließlich deutsches Recht. 
Abweichende Vereinbarungen zu diesem Behandlungsvertrag sind nur dann wirksam, wenn sie 
schriftlich vereinbart wurden. 

 

§ 10 Einwilligungserklärung gemäß DS-GVO in die Verarbeitung von Daten 

Hiermit willige ich in die Speicherung und Verarbeitung meiner Daten sowie meiner Gesundheitsdaten 
zum Zwecke der Behandlung, Dokumentation und Abrechnung (nach §630 Abs.1 BGB) ein. Die Daten 
können nur von berechtigten Personen eingesehen und bearbeitet werden. Ich bin darüber informiert, 
dass ohne mein Einverständnis eine Behandlung nur eingeschränkt, gegebenenfalls gar nicht erfolgen 
kann. 



Wir verarbeiten insbesondere folgende Daten: 
- Stammdaten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Kontaktdaten) 
- Gesundheitsdaten (Befunde, Diagnosen, Anamnesen, Therapieverlauf) 
- Abrechnungsdaten (Bankverbindung, Versicherungsdaten) 

Ihre Daten werden mindestens 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung aufbewahrt (§ 630f BGB, § 
57 Abs. 2 HeilPrG). Längere Aufbewahrungsfristen können sich aus steuerrechtlichen Vorgaben 
ergeben. 

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme verarbeitet 
werden. Dies umfasst die Kontaktaufnahme per Telefon, E-Mail sowie über verschlüsselte 
Kurznachrichtendienste. Die Kontaktaufnahme erfolgt insbesondere zur Terminvereinbarung, 
Terminbestätigung und Terminerinnerung. 

Ihre Rechte 

Der/die Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit und ohne Angabe einer 
Begründung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf kann per E-Mail, Fax oder 
postalisch an mich/uns übermittelt werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt. 

Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Die 
Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Basis von gesetzlichen Regelungen. Unter bestimmten 
Voraussetzungen steht Ihnen das Recht auf Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung der 
Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.  

Außerdem haben Sie das Recht, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu 
wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht 
rechtmäßig erfolgt.  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Artikel 9 Absatz 2 DSGVO in Verbindung mit 
Paragraf 22 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz. 

 

 

…………………………………………….                 
(Ort, Datum)                                                           

 

…………………………………………….                ………………………………………………... 
(Unterschrift Patient/in)      (Leopold Schulze) 

 

 

 

 

 

 



Patientenaufklärung zur Osteopathie und Chiropraktik (Version 1.1) 

 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

zur Behandlung Ihrer Beschwerden kann eine osteopathische und/oder chiropraktische Behandlung 
sinnvoll sein. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen aufmerksam durch. Gerne beantworte ich 
Ihnen alle Fragen vor Beginn der Behandlung. 

Was sind Osteopathie und Chiropraktik? 

Die Osteopathie und Chiropraktik sind manuelle Behandlungsmethoden, bei denen 
Funktionsstörungen des Bewegungsapparates, der Gelenke, Muskeln, Faszien, Nerven sowie 
weiterer Körperstrukturen mit den Händen untersucht und behandelt werden. 

Die Osteopathie betrachtet den Körper als funktionelle Einheit. Ziel ist es, Spannungen, 
Bewegungseinschränkungen und Funktionsstörungen im Gewebe aufzuspüren und durch gezielte 
manuelle Techniken zu behandeln. Dabei können Gelenke, Muskeln, Faszien, innere Organe sowie 
Strukturen des Schädels und Nervensystems in die Behandlung einbezogen werden. 

Die Chiropraktik konzentriert sich insbesondere auf die Beweglichkeit von Gelenken, vor allem an 
der Wirbelsäule. Hierbei können gezielte Impulse („Justierungen“) eingesetzt werden, um 
Bewegungseinschränkungen zu lösen und die normale Gelenkfunktion wiederherzustellen. 

Ziel beider Verfahren ist es, die natürlichen Regulations- und Anpassungsmechanismen des Körpers 
zu unterstützen sowie Beschwerden und Bewegungseinschränkungen zu lindern. 

Mögliche Reaktionen nach der Behandlung 

Nach einer osteopathischen oder chiropraktischen Behandlung können vorübergehend folgende 
Reaktionen auftreten: 

• Muskelkaterähnliche Beschwerden 
• Müdigkeit oder Erschöpfung 
• Vorübergehende Verstärkung bestehender Beschwerden 
• Leichte Schwindelgefühle 
• Kopfschmerzen 
• Druckempfindlichkeit oder leichte Schmerzen im behandelten Bereich 

Diese Reaktionen sind in der Regel harmlos und klingen meist innerhalb weniger Stunden bis Tage 
wieder ab. 

Welche Risiken und Komplikationen können auftreten? 

Wie bei jeder medizinischen oder therapeutischen Maßnahme können auch bei sachgemäßer 
Durchführung einer osteopathischen oder chiropraktischen Behandlung Risiken und Komplikationen 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Seltene Komplikationen können sein: 

• Reizungen von Muskeln, Bändern, Gelenken oder Nerven 
• Vorübergehende Gefühlsstörungen in Armen oder Beinen 
• Verstärkung bestehender Beschwerden über einen begrenzten Zeitraum 
• Bei bestehenden Bandscheibenvorfällen oder Bandscheibenvorwölbungen kann es in sehr 

seltenen Fällen zu einer Reizung oder Schädigung von Nervenwurzeln kommen. Mögliche 



Folgen sind Gefühlsstörungen, Schmerzen oder in äußerst seltenen Fällen 
Lähmungserscheinungen. 

Besondere Risiken bei Behandlungen der Halswirbelsäule 

Bei bestimmten chiropraktischen Techniken an der Halswirbelsäule können in äußerst seltenen Fällen 
Verletzungen der Halsarterien auftreten. Dadurch kann es zu Durchblutungsstörungen des Gehirns 
oder einem Schlaganfall kommen. Diese Komplikationen sind nach aktuellem wissenschaftlichem 
Kenntnisstand sehr selten, können jedoch schwerwiegende Folgen haben und erfordern eine sofortige 
medizinische Behandlung. 

Wichtige Hinweise 

Bitte informieren Sie mich vor der Behandlung insbesondere über: 

• bekannte Bandscheibenvorfälle oder Wirbelsäulenerkrankungen 
• Osteoporose 
• rheumatische Erkrankungen 
• Gefäßerkrankungen 
• Blutgerinnungsstörungen 
• Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten 
• frische Verletzungen oder Operationen 
• Schwangerschaft 
• sonstige relevante Erkrankungen oder Beschwerden 

Diese Informationen sind wichtig, um die Behandlung individuell und sicher planen zu können. 

Einwilligung 

Ich wurde über Wesen, Ablauf, Nutzen, mögliche Risiken und Alternativen der osteopathischen und 
chiropraktischen Behandlung aufgeklärt. Meine Fragen wurden verständlich beantwortet. Ich hatte 
ausreichend Gelegenheit, Fragen zu stellen und willige in die Durchführung der Behandlung ein. 
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